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Datenschutzordnung Sportverein Harting e.V. 1946 

 

Präambel 

 Der Sportverein Harting e.V. 1946 verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert 

personenbezogene Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des 

Sportbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU Datenschutz-

Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu 

vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins 

zu gewährleisten, gibt sich der Verein die nachfolgende Datenschutzordnung. 

 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen persönliche Daten (Geburtsdatum, 

Familienstand, Adresse, Telekommunikationsverbindungen, Bankverbindung) auf. Diese werden 

beim Sportverein Harting in der Mitgliederverwaltung  gespeichert. Jedem Mitglied wird dabei 

eine Mitgliedsnummer zugeordnet.  

2. Die Mitglieder gestatten die Verwendung der persönlichen Daten für Zwecke des Vereines, der sie 

unter Berücksichtigung der Vorschriften der Datenschutzgesetze und des Vereinszwecks zu 

verwalten hat. Die Gestattung ist jederzeit schriftlich widerrufbar, soweit dies mit der 

Mitgliedschaft im Verein vereinbar ist.  

3. Die Mitglieder gestatten weiter die Übermittlung ihrer persönlichen Daten an folgende  

Stellen: Banken -Sparkasse Regensburg, Versicherungen-  ARAG; AXA, Sportverbände-  BLSV; BFV 

Übermittelt werden bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsfunktionäre; 

Abteilungsfunktionäre und Übungsleiter) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-

Adresse sowie die Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von Sportveranstaltungen 

des Verbandes meldet der Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse soweit diese für die 

Publikation nach außen oder für interne Bewertungen durch den Verband von Bedeutung sind.  

4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen 

veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner 

Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung 

an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere Start- und 

Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und Torschützen, Wahlergebnisse sowie 

bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige 

Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, 

Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen 

(z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder Geburtsjahrgang.  

5. Mitgliederlisten dürfen nur Vorstandsmitgliedern und sonstigen Mitgliedern, die im Verein eine 

besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, 

zugänglich gemacht werden.  

6. Ein Kooperationsabkommen mit einem Dritten besteht nicht. 
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7. Durch ihre Mitgliedschaft und der damit verbundenen Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder dieser Datennutzung im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins 

sowie der Veröffentlichung von Bild- und/oder Tondokumenten in Print-, Tele- und elektronischen 

Medien zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 

hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen 

hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

8. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die persönlichen Daten des austretenden Mitglieds 

nach zehn Tagen gelöscht, es sei denn es bestehen vereinsrechtliche oder steuerrechtliche 

Verpflichtungen des Vereins zu einer längeren Aufbewahrung (§§ 145 – 147 AO). Falls Daten 

weitergegeben wurden, ist der Verein verpflichtet bei der empfangenden Stelle dafür zu sorgen, 

dass die Daten dort gelöscht werden. Dies gilt nicht für Teilnahme- oder Ergebnislisten bei 

Sportverbänden. 

9. Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 

 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 

haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter), sind auf den vertraulichen Umgang mit personen-

bezogenen Daten zu verpflichten. 

 

10. Datenschutzbeauftragter 

 Da im Verein weniger als 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein keinen Datenschutzbeauftragten zu 

benennen. 

 

11. Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 

 1. Der Verein unterhält einen zentralen Internetauftritt  für den Gesamtverein. Die Einrichtung 

    und Unterhaltung von Auftritten im Internet obliegt dem Vorstand.  Änderungen dürfen  

    ausschließlich durch den Vorstand und den  Administrator vorgenommen werden. 

 2. Der Vorstand ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im  Zusammenhang mit  

    Online-Auftritten verantwortlich. 

 3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung eigener Internetauftritte 

    (z.B. Homepage, Facebook, Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung des Vorstandes. Bei  

    Verstößen gegen datenschutzrechtliche  Vorgaben und Missachtung von Weisungen, kann der  

    Vorstand nach § 26 BGB die Genehmigung für den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen.  

    Die Entscheidung des  Vorstands nach § 26 BGB ist unanfechtbar. 

 

12. Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 

 1. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen  

    Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder -weitergabe  

    ist strikt untersagt. 

 2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese  

    Datenschutzordnung können geahndet werden. 

 

13.  Inkrafttreten 

   Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 01.12.2018 

  beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins in Kraft. 


